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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt a m Tag nach der Verkündung in 
Kraft . 

Düsseldorf, den 1. Februar 2022 

Der Minister der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peter B i e s e n b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 135 

74 
Viertes Gesetz 

zur Änderung des Landesabfallgesetzes 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hi ermit verkündet wird: 

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Landesabfa llgesetzes 

Vom 1. Februar 2022 

Artikel 1 
Änderung des Landesabfa llgesetzes 

Das Landesa bfallgesetz vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. 
S. 25 0), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. 
April 2017 (GV. NRW. S. 442) geä ndert worden ist, wird 
wie folgt geä ndert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst : 

„Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

(Landeskreislaufw irtschaftsgesetz - LKrWG)" 

2. Die Inhaltsübersicht w ird w ie fo lgt gefasst: 

„Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Einleitende Bestimmungen 

§ 1 Ziele des Gesetzes 

§ 2 Pflichten der öffentlichen Hand 

§ 2a Vermeidung und Verwertung von Bau- und Ab
bruchabfällen 

§ 3 Abfallberatung; Information der Bevölkerung 

Teil 2 

Grundlagen der Kreislaufwirtschaft 

§ 4 Grundlagen der Kreisla ufwirtschaft 

Teil 3 

Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, 
Abfallwirtschaftskonzepte, Abfa llbilanzen 

§ 5 Öffentlich-rec htliche Entso rgungsträger 

§ 6 Abfallwirtschaftskonzepte 

§ 7 Abfallbilanzen 

§ 8 Wahrnehmung der Aufgaben durch Verbände 

§ 9 Satzung 

Teil 4 

Abfallwirtscha ftsplanung 

§ 10 Abfallwirtschaftspla n 

§ 11 Aufstellung des Abfallwirtschaftsplanes 

§ 12 Verbindlichkeitserklä rung des Abfallwirtschafts
planes 

Teil 5 

Abfallentsorgungsanlagen 

§ 13 Erkunden geeigneter Standorte 

§ 14 Veränderungssperre 

§ 15 Enteignung nach Planfeststellung 

§ 16 Selbstüberwach ung 

Teil 6 

Vollzug des Abfallrechts 

§ 17 Behördenaufbau, Aufsich tsbehörden 

§ 18 Zuständige Behörden als Sonderordnungsbe-
hörden ; Eingriffsbefugnis , Ermächtigung 

§ 19 Kosten der Überwachung 

§ 20 Zentrale S telle 

§ 21 Bestimmung der zuständigen Behörde in be
sonderen Fällen 

§ 22 Beteiligung 

§ 23 Unterric htung durch die örtlichen Ordnungs
behörden 

§ 24 Sachverständige 

Teil 7 

Verfahren bei Entschädigung 

§ 25 Verfahren bei Entschädigung 

Teil 8 

Bußgeldvorschriften 

§ 26 Bußgeldvorschrift 

§ 27 Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten 

Teil 9 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 28 Durchführung des Gesetzes 

§ 29 Inkrafttreten" 

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Ziele des Gesetzes sind: 

1. den Anfall von Abfällen so gering wie möglich 
zu halten (Abfallvermeidung) , insbesondere 
durch Maßnahmen gemäß § 3 Absatz 20 des 
Kreisla ufwirtsc haftsgesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

2. angefallene Abfä lle zur Wiederverwendung 
vorzubereiten (Vorbereitung zur Wi ederver
wendung), 

3. angefallene Abfä lle, insbesondere Glas, Pa
pier, Metall , Kunststoff und Bau- und Ab
brucha bfä ll e, durch Ver fa hren gemäß § 3 Ab
satz 25 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in 
den Stoffkreislauf zurückzuführen (Recyc
li ng), 

4 . nicht durch Recycling verwertbare Abfälle auf 
sonstige Weise, insbesondere durch energeti
sche Verwertung und Verfüllung, zu verwerten 
(sonstige Verwertung) und 

5. nicht verwertba re Abfäll e umweltverträglich 
zu beseitigen (Beseitigung). 

Die Rangfolge der Ziele ergibt sich a us der Rei
henfolge der Nennung in Sa tz 1. Die Ziele sind 
nach Maßgabe des Kreislaufw irtschaftsgesetzes, 
insbesondere der §§ 6 und 7 des Kreisla ufwirt
schaftsgesetzes, so zu verwi rklichen , dass das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt 
wird, insbesondere nicht durch Gefä hrdung der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Alle 
Bürgerinnen und Bürger sollen durch ihr Verhal
ten zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes 
beitragen." 

b) Absatz 2 wird wie fo lgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „a bfall
arme" die Wörter „sowie möglichst klima
neutra le" eingefügt . 
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bb) Die folgenden Sä tze werden a ngefügt: 

,, Das Land stellt die Maßnahmen im Abfall
wirtschaftsplan gemäß §§ 10 und 11 dar. § 6 
Absatz 2 Nummer 2 gilt unbeschadet." 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „kostengüns
tige" durch das Wort „wirtschaftli che" ersetzt. 

4 . § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort 
„sollen" durch das Wort „haben" ersetzt und 
nach dem Wort „Vorzug" das Wort „zu" ein 
gefügt . 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefa sst: 

,, 1. In rohstoffschonenden, energiespa renden , 
wassersparenden , schadstoffarmen oder 
abfallarmen Produktionsverfahren her
gestellt worden sind ," 

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „aus Abfäl
len" durch die Wörter „durch Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder durch Recycling 
von Abfällen, insbesondere unter Einsa tz von 
Rezykla ten oder a us nachwa chsenden Roh
stoffen" ersetzt und nach dem Wort „herge
stellt" das Wort „worden" eingefügt . 

dd) In Nummer 4 wird das Wort „oder " nach dem 
Wort „führen" durch ein Komma ersetzt. 

ee) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt: 

,,5 . eine weitgehende Trennung in die Aus
gangsstoffe ermögli chen oder". 

ff) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und 
nach den Wörtern „sich in besonderem Maße 
zur" werden die Wörter „hochwertigen , ord
nungsgemäßen und schadlosen" eingefügt 
und die Wörter „gemeinwohlverträglichen 
Abfallbeseitigung" durch die Wörter „um
wel tverträglichen Abfallbewirtschaftung " 
ersetzt und nach dem Wort „eignen" ein 
Punkt eingefügt . 

gg) Nach der Nummer 6 werden die Wörter „so
fern diese für den vorgesehenen Verwen
dungszweck geeignet sind und keine anderen 
Rechtsvorschriften entgegenstehen" gestri
chen. 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 
eingefügt: 

,, (2) Ergänzend zu Absa tz 1 sind zur Gewährle is
tung eines hochwertigen Recyclings im Rahmen 
der Kreisla ufführung minerali scher Baua bfälle 
nicht unerhebliche Baumaßnahmen der öffentli
chen Hand im Hochbau so zu planen, dass gee ig
nete und qualitätsgesicherte rezyklierte Gesteins
körnungen insbesondere in Recyclingbeton 
gleichberechtigt mit Baustoffen eingesetzt wer
den können , die auf der Basis des Einsatzes von 
Primärrohstoffen hergestellt wurden. Satz 1 fin
det entsprechende Anwendung auf andere zuläs
sige wiederverwendbare Bauprodukte im Hoch
bau, die unter Einsatz von Stoffe n a us industri el
len Prozessen hergestellt werden, sofern 
sichergestellt ist , dass diese Bauprodukte die für 
die jeweilige Verwendung a nzuwendenden Pro
dukt- , Umwelt- und Gesundhe itsschutzanforde
rungen e rfüllen und insgesamt nicht zu schädli
chen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
führen . 

Satz 1 find et auf minerali sche Ersa tzbaustoffe im 
Tiefba u entsprechende Anwendung, soweit diese 
nach der Verordnung über Anforderungen an den 
Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung) 
Verwendung finden können. 

(3) Die Pflichten nach den Absä tzen 1 und 2 be
stehen nur, sofern die Einhaltung a ller stofflichen 
Anforderungen für den vorgesehenen Verwen
dungszweck durch den Herstell er sichergestellt 

ist , keine wesentlichen Mehrkosten entstehen und 
keine a nderen Rechtsvorschriften entgegenste
hen. Rechtsansprüche Dritter werden nicht be
gründet ." 

c) Der bi sherige Absatz 2 wird Absatz 4 und nach 
den Wörtern „entsprechend Absatz 1 Sa tz 2" 
werden di e Wörter „und Absatz 2" eingefügt. 

d) Der folgende Absatz 5 wird angefügt: 

,, (5) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, 
die Landkreise und die sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, An
sta lten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
wirken auf a lle juristischen Personen des Priva t
rechts ein , an denen sie beteiligt sind , damit d iese 
die Pflichten nach der Gewerbeabfallverordnung 
vom 18. April 2017 (BGBl. 1 S . 896) in der jeweils 
geltenden Fassung einhalten." 

5. Nach§ 2 wird folgender§ 2a eingefügt: 

,,§ 2a 
Vermeidung und Verwertung von 

Bau- und Abbruchabfällen 

(1) Bei der Konstruktion und der Materialauswa hl 
zur Errichtung baulicher Anlagen soll darauf geach
tet werden , dass die nach dem Ende der Nutzungs
phase beim Rückbau und Abbruch der Anlagen a n
fallenden Abfälle verwertet werden können, soweit 
dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar 
ist. 

(2) Bei der Errichtung und beim Abbruch baulicher 
Anlagen is t sicherzustellen, dass die dabei anfallen
den Abfä lle möglichst hochwerti g verwertet werden , 
soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zu
mutbar ist. 

(3) Der Abfallerzeuger ha t für Baumaßnahmen mit 
einem zu erwartenden Anfall von Bau- und Ab
bruchabfällen einschließ! ich Bodenmaterial von ins
gesamt mehr a ls 500 m'i ein Entsorgungskonzept zu 
erstellen . Art , Menge und beabsichtigter Verble ib der 
gemäß § 8 Absatz 1 der Gewerbeabfallverordnung 
get rennt zu sammelnden Ba u- und Abbruchabfä lle 
sowie der beabsichtigte Verbleib a nfallenden Boden
ma terials sind im Entsorgungs konzept darzustell en. 
Werden schadstoffhaltige Baute il e oder Baustoffe 
angetroffen, so sind Art , Menge und Verbleib schad
stoffhaltiger Abfälle ebenfalls zu dokumentieren. 
Das Entsorgungskonzept ist der örtlich zuständigen 
Abfallwirtschaftsbehörde auf Ve rla ngen vorzulegen. " 

6. In § 3 Sa tz 1 werden die Wörter „und der Verwer
tung" durch die Wörter „der Vorbereitung zur Wie
derverwendung, des Recyclings, der sonstigen Ver
wertung und der Beseitigung" ersetzt. 

7. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Grundlagen der Kreislaufwirtschaft" die Wör ter 
,,gemäß § 3 Absatz 19 des Kreislaufwirtschaftsge
setzes" eingefügt. 

b) In Absatz 5 Sa tz 2 werden di e Wörter „Kreisla uf
wirtschafts- und Abfallgesetzes" durch das Wort 
,, K reisla ufwirtschaftsgesetzes" ersetzt. 

c) In Absa tz 6 wird nach eie rn Wort „Altlastensa nie
rung" ein Bindestrich eingefügt. 

8. § 5 wird wie folgt geändert: 

a ) In Absatz 2 Spiegelstri ch 2 wird das Wort „und" 
du rch ein Komma ersetzt und werden nach ei ern 
Wort „Vermeidung" die Wörter „Vorbereitung zur 
Wieclerverwenclung, zum Recycling , zur sonsti
gen" und nach eiern Wort „Verwert ung" die Wör
ter „und zur Beseitigung" eingefügt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefa sst: 

,, (4) Abfälle, für die nach dem örtlichen Sa t
zungsrechten Überlassungspflichten im Sinne des 
§ 17 Kreisla ufwirtschaftsgesetzes gelten , sind a uf 
Verlangen des öffentlich-rechtlichen Entsor
gungsträgers getrennt zu ha lten und zu bestimm
ten Behandlungsanlagen zu bringen , wenn da-
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durch bestimmte Abfallarten verwertet oder für 
sie vorgesehene Entsorgungswege genutzt werden 
können. Sa tz 1 gilt nicht , sofern und in dem Um
fang, in dem b undesrechtliche Vorschriften dem 
entgegenstehen. Für überlassungspflichtige Bau
und Abbruchabfälle gelten die Sätze 1 und 2 
sinngemäß.". 

c) Absatz 5 Satz 3 bis 5 werden aufgehoben. 

d) Die folgenden Absätze 10 und 11 werden ange
fügt: 

,,(10) Der in § 20 Absa tz 3 des Kreislaufwirt
schaftsgesetzes vorgesehene Ausschl_uss von Ab
fällen von der Entsorgung kann in Ubereinstim
mung mit dem kommunalen Abfallwirtschafts
konzept nach § 6 mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde durch Entscheidung im 
Einzel fall oder allgemein durch Satzung erfolgen 
und auf die bezeichneten Abfälle insgesa mt oder 
auf Teilmengen erstreckt werden. 

(11) Kreise, kreisfreie Städte und kreisangehö
rige Gemeinden sind öffentlich-rechtliche Ent
sorgungsträger im Sinne des § 13 Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGB!. I S. 1739) in der jeweils geltenden Fas
sung." 

9. § 5 a wird § 6 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 

Abfallwirtschaftskonzepte" 

b) Absa tz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Abfallwirtschafts
konzepte" durch die Wörter „in Abfallwirt
schaftskonzepten" und das Wort „auf" durch 
d ie Wörter „die bea bsichtigten Ma ßnahmen 
zur Vermeidung, zur Vorbereitung zur Wie
derverwendung, zum Recycling, zur sonstigen 
Verwertung und zur Beseitigung der in ihrem 
Gebiet anfallenden und ihnen zu überlasse
nen Abfälle da r " ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst : 

,, Die Festlegungen des Abfallwirtschafts
plans sind zu beachten." 

c) Absatz 2 wird wie folgt geä ndert: 

aa ) Satz 2 wird wie fo lgt geä ndert: 

aaa ) In Nummer 1 wird die Angabe „bzw." 
durch das Wort „beziehungsweise" und 
das Wort „Gewerbeabfällen" durch die 
Wörter „gewerblichen Siedlungsabfäl
len" ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „und" 
durch ein Komma ersetzt und nach 
dem Wort „Vermeidung" die Wör ter 
,,Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
zum Recycling, zur sonstigen" und 
nach dem Wort „Verwertung" die Wör
ter „und zur Beseitigung" eingefügt 
und die Wörter „biogenen Abfä ll en" 
werden durch die Wörter „Bioabfälle 
im Sinne von § 3 Absatz 7 des Kreis
laufwirtschaftsgesetzes , sowie von Pa
pier-, Metall-, Kunststoff- und Glasab
fällen" ersetzt. 

ccc) In Nummer 7 wird die Angabe „Nr." 
durch das Wort „Nummer" ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „biogenen Ab
fällen" durch die Wörter „Bioabfällen im 
Sinne von § 3 Absatz 7 des Kreisla ufwirt
schaftsgesetzes" ersetzt. 

d) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, Der Entwurf über die Aufstellung beziehungs
weise Fortschreibung des Abfallwirtschaftskon
zeptes ist in einem frühen Stadium mit der nach 
Absa tz 2 Satz 8 zuständigen Behörde abzustim
men." 

10. § 5 c wird § 7 und in Absatz 1 wird das Wort „Ge
werbeabfällen" durch die Wörter „gewerblichen 
Siedlungsabfällen sowie Bio-, Papier-, Metall- , 
Kunststoff- und Glasabfäll en" ersetzt. 

11 § 8 wird aufgehoben. 

12. Der bisherige § 6 wird § 8 und in Absatz 1 Satz 1 
wird die Angabe ,,§ 5 Abs. 7" durch die Anga be ,,§ 5 
Absa tz 7" ersetzt. 

13. § 9 wird wie fo lgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Sa tz 3 werden die Wörter ,, ; hierbei ist da
rauf zu achten, dass di e Anreizfunktion der 
Gebührenbemessung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 
zur Vermeidung, Getrennthaltung und Ver
wertung nicht unterl a ufen wird" gestrichen. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei der Gebührenbemessung sollen auch 
wirksame Anreize zur Vermeidung , zur Ge
trennthaltung mit den Zielen der Vorberei
tung zur Wiederverwendung, des Recyclings 
und der sonstigen Verwertung geschaffen 
werden." 

b) Der bisherige Absatz l a wird Satz 5 bis Satz 10. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „di e Kos
ten der Beratung" die Wörter „und Informa
tion" eingefügt, nach den Wörtern „der Ab
fallbesitzer" die Wörter „nach § 3 Satz 1" 
und nach den Wörtern „für die vorhersehba
ren spä teren Kosten" die Wörter „der Stillle
gung von Abfallentsorgungsanlagen sowie" 
eingefügt. 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 2a wird Absatz 3 und in 
Satz 2 wird die Angabe „Nr." d urch das Wort 
,, Nummer" ersetzt . 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und in 
Satz 2 wird die Anga be „Abs." durch das Wort 
,, Absa tz" ersetzt. 

f) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sä tze 5 und 6. 

g) In Absa tz 6 Satz 1 werden die Wörter ,,§ 44 Ab
sa tz 3 des Kreislaufw irtschaftsgesetzes" durch 
di e Wörter ,,§ 44 Absatz 2 des Kreislaufwirt
schaftsgesetzes" ersetzt. 

h) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und die 
Wörter ,,§ 44 Absatz 3 des Kreislaufwirtschafts
gesetzes" werden durch die Wörter ,,§ 44 Absatz 2 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes" ersetzt . 

14. Die§§ 16 bi s 18 werden die§§ 10 bis 12 . 

15. In § 11 Absatz 2 werden die Wörter „Landesamtes 
für Datenverarbeitung und Statistik" durch di e 
Wörter „Landesbetriebes Informa tion und Technik 
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)" ersetzt. 

16. § 20 wird§ 13. 

17. § 21 w ird aufgehoben. 

18. § 22 wird § 14 und in Absa tz 1 wird das Wort „Abs." 
durch das Wort „Absatz" und die Angabe „VwVfG. 
NW." durch die Wörter „des Verwaltungsverfahrens
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen" ersetzt. 

19. § 23 wird§ 15 . 

20. § 24 wird a ufgehoben. 

21. § 25 wird§ 16 und Absatz 4 wird wie folgt geä ndert: 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe 
,, DepV" durch die Wörter „der Deponieverord
nung vom 27. April 2009 (BGB!. I S. 900) , die zu
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. Sep
tember 2017 (BGB!. I S. 346 5) geändert worden 
ist" ersetzt . 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „Nr." durch das 
Wort „Nummer" ersetzt . 
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c) In Nummer 3 werden die Angabe „Nr." durch das 
Wort „Nummer" und die Angabe „DepV" durch 
die Wörter „der Deponieverordnung" ersetzt. 

22. Die §§ 26 und 27 werden aufgehoben. 

23. § 34 wird § 17 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 
Behördenaufbau, Aufsichtsbehörden" 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

,,(3) Die Aufsich t über die unteren Abfallwirt
schaftsbehörden führt die obere Abfallwirt
schaftsbehörde. Die oberste Aufsicht wird von 
der obersten Abfallwirtschaftsbehörde geführt." 

24. § 35 wird § 18 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 18 
Zuständige Behörden als Sonderordnungsbehörden, 

Eingriffsbefugnis, Ermächtigung" 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Das für Abfall zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, nach Anhörung der zuständigen Aus
schüsse des Landtags, die Zuständigkeiten beim 
Vollzug dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen." 

25. § 36 wird§ 19. 

26 . Die§§ 37 und 38 werden aufgehoben. 

27. Die §§ 39 bis 42 a werden die §§ 20 b is 24. 

28 . § 43 wird§ 25 und die Angabe ,,§ 22 " wird durch die 
Angabe ,,§ 14", die Angabe ,,§ 34 Absatz 4" durch die 
Angabe „34 Absatz 3", die Angabe ,,§ 20 " durch die 
Angabe ,,§ 13" und die Angabe ,,§ 25" durch die An
gabe ,,§ 16" ersetzt, die Wörter „Gesetzes über Ent
eignung und Entschädigung für das Land Nord
rhein-Westfalen (" und die Angabe ,, - EEG NW)" 
gestrichen u nd nach der Angabe „366" wird die An
gabe „ber. S . 570" eingefügt. 

29. § 44 wird § 26 und Absatz 1 wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „19 Absatz 1 
Satz 1" durch die Angabe „12 Absatz 2" und die 
Angabe ,,§ 19 Absatz 2" durch die Angabe „12 
Absatz 3" ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „22 " durch die 
Angabe „14" ersetzt. 

c) Nummer 4 wird aufgehoben . 

d) Nummer 5 wird Nummer 4 und die Angabe „25 
Absatz 1 Satz 5" wird durch die Angabe „16 Ab
satz 1 Satz 6" ersetzt. 

e) Nummer 6 wird Nummer 5 und die Angabe „25" 
wird durch die Angabe „16" und das Komma am 
Ende durch einen Punkt ersetzt. 

f) Nummer 7 wird aufgehoben . 

30 . § 45 wird § 27 und wie fo lgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „35" durch die Angabe 
,,18" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe ,,§ 69 Absatz 1 Satz 2 
des Kreislaufw irtschaftsgesetzes" durch die An
gabe ,,§ 69 Absatz 1 Nummer 2 des Kreislauf
wirtschaftsgesetzes" ersetzt. 

c) In Satz 4 wird die Angabe ,,§ 61 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 KrW-/AbfG" durch d ie Wörter ,,§ 69 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgeset
zes" ersetzt. 

31. §46wird§28. 

32. § 47 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Februar 2022 

791 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation , 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula He i n e n - E s s er 

- GV. NRW. 2022 S. 136 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz 

der Natur in Nordrhein-Westfalen 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz 

der Na tur in Nordrhein-Westfalen 

Vom 1. Februar 2022 

Das Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfa
len (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568) , neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04. Mai 2021 (GV. 
NRW. S. 560, 565) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

Artikel 1 

1. § 2 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

,, (7) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im 
Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand sollen die 
Ziele und Grundsä tze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt 
werden. Linienhafte Strukturen entlang von Verkehrs
wegen sind durch naturnahe Gestaltung und Pflege 
aufzuwerten. Für den Naturschutz besonders wert
volle Grundflächen sollen in ihrer ökologischen Be
schaffenheit nicht nachteilig verändert werden. Die 
Sätze 1, 2 und 3 stehen der Erfüllung bestimmter öf
fentlicher Zweckbestimmungen von Grundflächen 
nicht entgegen." 

2. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 einge
fügt: 

„Durch Auswahl und Kombination geeigneter 
Kompensationsflächen und -maßnahmen ist die 
Inanspruchnahme von Flächen auf das unabding
bar notwendige Maß zu beschränken." 

b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 bis 
9 angefügt: 

,,(6) Die Flächeninanspruchnahme von landwirt
schaftlich genutzten Flächen soll im Rahmen der 
Gesamtkompensation auch bei Eingriffen auf öko
logisch höherwertigen Flächen möglichst nicht 
größer als diejenige für den Eingriff sein. 
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